


KUNSTSCHUB: Kunstförderung durch die Galerie Atelier Worb

Grundgedanke
- Die Galerie Atelier Worb will die bildende Kunst fördern.
- Zu diesem Zweck wird bis auf weiteres alle zwei Jahre ein Förderbeitrag von CHF 7‘000.00 (siebentausend 
  Franken), der KUNSTSCHUB, vergeben.

Teilnahmeberechtigung
Am Wettbewerb können Kunstschaffende teilnehmen, die folgende Bedingungen erfüllen:Am Wettbewerb können Kunstschaffende teilnehmen, die folgende Bedingungen erfüllen:
- Wohn- und Arbeitsort im Espace Mittelland
- Kunstrichtung: Bildende Kunst

Projekt und Projektunterlagen
Das eingereichte Projekt muss folgende Informationen enthalten:
- Beschreibung des zu realisierenden Projektes
- Angaben, wie, wann und wo das Projekt realisiert werden soll
- Angaben über die Verwendung des Förderbeitrages.- Angaben über die Verwendung des Förderbeitrages.
- Angaben zur Person und zum Schaffen der Künstlerin / des Künstlers

Bedingungen
Damit ein Projekt unterstützt werden kann, muss es folgende Bedingungen erfüllen: 
- Es muss neu und damit nicht schon anderswo gezeigt worden sein.
- Das Projekt soll der Künstlerin/ dem Künstler dazu dienen Neues auszuprobieren, im Hinblick auf eine künstlerische 
  Weiterentwicklung.
- Die Realisierung muss innerhalb eines Jahres nach Vergabe des KUNSTSCHUBES erfolgen.- Die Realisierung muss innerhalb eines Jahres nach Vergabe des KUNSTSCHUBES erfolgen.
- Es muss vorwiegend in der Galerie Atelier Worb ausgestellt werden können.   

Ausschreibung und Eingabefrist
Die Ausschreibung wird jeweils im April in den Medien und über Direktversand publiziert.
Projekte in Papierform sind bis zum 30. Juni (Datum des Poststempels) einzusenden an:
 Galerie Atelier Worb
 KUNSTSCHUB
 Enggisteinstrasse 2 Enggisteinstrasse 2
 3076 Worb
Für die Rücksendung der eingereichten Unterlagen ist der Bewerbung ein frankiertes und adressiertes Couvert 
beizulegen.

Jury und Prämierung
- Die Jury besteht aus der Kunstkommission des Atelier Worb.
- Die Jury wählt das zu realisierende Projekt zeitlich so aus, dass der KUNSTSCHUB vor 
  Ende September vergeben werden kann.  Ende September vergeben werden kann.
- Falls kein geeignetes Projekt eingereicht wird, kann das Atelier Worb darauf verzichten, den KUNSTSCHUB zu   
  vergeben.
- Die Jury ist nicht verpflichtet, ihren Entscheid zu begründen.

Eigentum
Das Atelier Worb hat das Recht, Informationen zur Realisierung des Projektes unter seinem
Namen zu veröffentlichen. Das im Rahmen des KUNSTSCHUBES realisierte Projekt bleibt jedoch Eigentum der Namen zu veröffentlichen. Das im Rahmen des KUNSTSCHUBES realisierte Projekt bleibt jedoch Eigentum der 
Künstlerin / des Künstlers.

Kontakt
Galerie Atelier Worb, Enggisteinstrasse 2, 3076 Worb / atelier.worb@bluewin.ch
www.atelierworb.ch


